
Änderung Satzung Heimatverein Holdorf eV 

- Generalversammlung 2024 

Geändert werden soll: 

§ 3 Mittelverwendung 
Die Mittel des Heimatvereins Holdorf e.V. dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. 
 
gestrichen wird: 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Heimatvereins. 
 
eingefügt wird. 
Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
 
Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich auf der Grundlage 
eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalierten Aufwandsentschädigung 
ausgeübt werden. 
Für die Entscheidung über Vertragsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende ist der Vorstand 
gem. § 26 BGB zuständig. 
 
 Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
der Haushaltslage Aufträge über Tätigkeiten für den Verein gegen eine angemessene Vergütung 
oder Honorierung an Dritte vergeben. 
 
§ 4 Aufwandsentschädigung  
eingefügt wird: 
 
Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch 
nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein 
entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon und 
Kopier- und Druckkosten.  Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das Gebot der Sparsamkeit zu 
beachten. Der Vorstand kann durch Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten 
Aufwandspauschalen festsetzen. 
 
Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach seiner 
Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die 
Aufwendungen mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden. 
 
Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die von der Mitgliederversammlung 
erlassen und geändert wird. 
 
bestehen bleibt: 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Heimatvereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 


